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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Kerstin Celina, Gülseren 
Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Gisela 
Sengl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Doppelte Anrechnung des Familiengelds auf Sozialleistungen vermeiden 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, umgehend bei der Anrechnung des Familien-
gelds auf Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern (SGB) Zweites Buch (II) und Ach-
tes Buch (VIII) Rechtssicherheit für die betroffenen Familien herzustellen. Dabei gilt es 
insbesondere, eine wirtschaftliche Schlechterstellung der betroffenen Familien durch 
eine doppelte Anrechnung des Familiengelds auf Leistungen der Jugendhilfe und Sozi-
alleistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld – ALG – II und Sozialgeld) zu verhin-
dern. 

Zu diesem Zweck soll sich die Staatsregierung in Abstimmung mit der Bundesregierung 
unverzüglich um eine Klärung der Vereinbarkeit des Bayerischen Familiengeldgesetzes 
(BayFamGG) mit den Vorgaben der übergeordneten Sozialgesetzbücher II und VIII be-
mühen. Auch die unterschiedliche Handhabung der Bundesagentur für Arbeit und der 
bayerischen Optionskommunen bei der Anrechnung des Familiengelds auf sog. 
Hartz IV-Leistungen soll so schnell wie möglich beendet werden. Einkommensschwa-
che Familien sollen vor evtl. Rückzahlungsforderungen wirkungsvoll geschützt werden. 

 

 

Begründung: 

Laut Presseberichten wurde einkommensschwachen Familien in Würzburg durch das 
Jugendamt das Familiengeld auf Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe nach dem 
SGB VIII angerechnet. Damit verlieren die Familien ihren Anspruch auf Erstattung der 
Elterngebühren für den Krippenbesuch ihres Kindes. Einigen Familien wurde das Fa-
miliengeld vorher bereits auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
SGB II angerechnet. Durch diese doppelte Anrechnung des Familiengelds werden die 
betroffenen Familien sogar wirtschaftlich schlechter gestellt. Das ist Eltern, die sich oh-
nehin in prekären Lebenslagen befinden, nicht zumutbar. 

Die durch ein handwerklich schlecht gemachtes Familiengeldgesetz verursachte Rechts-
unsicherheit darf nicht zu Lasten einkommensschwacher Familien gehen. Die Staats-
regierung soll deshalb umgehend mit den zuständigen Bundesministerien eine politi-
sche Klärung über die Frage der Anrechenbarkeit des Familiengelds auf Sozialleistun-
gen nach dem SGB II und SGB VIII herbeiführen. Die Vereinbarkeit des Familiengelds 
mit dem übergeordneten Bundesrecht hätte unbedingt bereits vor der Verabschiedung 
des Gesetzes geklärt werden müssen. 

Auch die unterschiedliche Vorgehensweise der Bundesagentur für Arbeit und der sog. 
Optionskommunen bei der Anrechnung des Familiengelds auf Hartz IV-Leistungen ist 
willkürlich und den Betroffenen nicht zumutbar. Während die Bundesagentur das Fami-
liengeld als zusätzliches Einkommen auf SGB II-Leistungen anrechnet, wird in den sog. 
Optionskommunen auf eine Anrechnung verzichtet. Der Bezug von Familiengeld darf 
jedoch nicht davon abhängen, an welchem Wohnort die Betroffenen zufällig gemeldet 
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sind. Ebenso müssen Eltern, die Leistungen nach dem SGB II oder SGB VIII bezogen 
haben, unter Umständen mit Rückforderungen durch die zuständigen Behörden rech-
nen. Auch in dieser Frage brauchen die betroffenen Familien dringend Rechtssicher-
heit. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Kerstin Celina 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/110 

Doppelte Anrechnung des Familiengelds auf Sozialleistungen vermeiden   

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Kerstin Celina 
Mitberichterstatter: Thomas Huber 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 
federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag 
nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 4. Sitzung am 7. Feb-
ruar 2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FDP: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Doris Rauscher 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Kerstin Celina, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Jürgen Mistol, Verena 
Osgyan, Gisela Sengl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/110, 18/501 

Doppelte Anrechnung des Familiengelds auf Sozialleistungen vermeiden 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Markus Rinderspacher 

V. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Alexander Hold



Dritter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 3)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 8 der Liste. Dies ist der Antrag 

der Abgeordneten Rauscher, Fehlner, Halbleib und anderer (SPD) betreffend "Für ein 

buntes Bayern jetzt – 1 – Endlich Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt vorle-

gen!" auf Drucksache 18/237, der auf Antrag der SPD-Fraktion einzeln beraten wer-

den soll. Der Aufruf erfolgt am Ende der Tagesordnung.

Wir kommen damit zur Abstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstim-

mungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen 

vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 3)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen des BÜNDNIS-

SES 90/DIE GRÜNEN, der SPD, der FREIEN WÄHLER, der CSU, der FDP und der 

AfD. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Ich sehe keine. Der Abgeordnete 

Swoboda (fraktionslos) ist nicht anwesend. Die Frage, ob er sich einem Fraktionsvo-

tum und welchem Fraktionsvotum er sich anschließen will, erübrigt sich damit. Damit 

übernimmt der Landtag diese Voten.
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